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Satzung ––

SATZUNG

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der Zeuthener Segler-Verein e.V. (ZSV) ist ein eingetragener Verein
mit Sitz in Berlin. Als Gründungstag gilt der 30. August 1884.

2. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Vereinsziele

1. Der ZSV ist ein Segelsportverein; er dient auf der Grundlage des
Amateurgedankens insbesondere dem sportlichen Segeln als
Freizeit-, Breiten- und Leistungssport sowie dem Erwerb aller segle-
rischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Er pflegt und fördert das Wett-
fahrt- und Fahrtensegeln sowie die theoretische und praktische Aus-
bildung des seglerischen Nachwuchses.

2. Der ZSV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Er erstrebt keinen Gewinn
und verwendet etwaige Überschüsse ausschließlich zu satzungsge-
mäßen Zwecken. Die Mitglieder erhalten weder Gewinnanteile noch
sonstige Zuwendungen aus Mitteln des ZSV - auch nicht bei ihrem
Ausscheiden oder bei Auflösung des ZSV.

Ausgaben dürfen nur den Vereinszielen dienen. Niemand darf durch
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3. Das Vermögen des ZSV wird ausschließlich zu Vereinszwecken
verwendet.

4. Der ZSV ist politisch und konfessionell neutral. Er ist Mitglied des
Deutschen Segler-Verbandes e.V. und des Berliner Segler-
Verbandes e.V.

§ 3 Vereinsstander

1. Der Vereinsstander besteht aus einem roten spitzwinkligen Dreieck,
dessen Seiten von je einem gleichbreiten weißen und schwarzen
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Streifen umschlossen sind; in dem roten Dreieck befindet sich ein
weißer Kreis mit einem schwarzen Z.

2. Zur Führung des Vereinsstanders sind alle Mitglieder berechtigt.
Der Stander soll auf jedem im Bootsregister des ZSV eingetragenen
Boot geführt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Der ZSV hat

– ordentliche Mitglieder,

– Jugendmitglieder,

– fördernde Mitglieder und

– Gastmitglieder.

2. Bewerber um die ordentliche Mitgliedschaft werden auf die Dauer
von mindestens einem Jahr zunächst vorläufig aufgenommen. Auf
Beschluß oder spätestens nach Ablauf von drei Jahren wird eine
vorläufige Aufnahme endgültig. Eine vorläufige Aufnahme kann je-
derzeit durch Beschluß aufgehoben werden.

3. Kinder und Jugendliche können die Jugendmitgliedschaft erwerben.
Die Jugendmitgliedschaft endet zum Ende des Jahres, in dem die
Volljährigkeit eintritt.

Eine Jugendmitgliedschaft, die mindestens ein Jahr bestanden hat,
kann nach ihrem Ende in eine ordentliche Mitgliedschaft umge-
wandelt werden.

4. Wer den Vereinszielen dienen möchte, ohne den Segelsport aktiv
auszuüben und ohne die Einrichtungen und Anlagen des ZSV regel-
mäßig zu nutzen, kann förderndes Mitglied werden.

5. Mitglieder anderer dem Deutschen Segler-Verband e.V. angeschlos-
senen Segler-Vereine können Gastmitglieder werden.

6. Ordentliche Mitglieder, die sich in besonderem Maße Verdienste für
den Verein erworben haben, können auf Vorschlag des Vorstands
von der Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den.

7. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß, Aufhebung der
vorläufigen Aufnahme oder durch Tod.
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Die Umwandlung einer ordentlichen Mitgliedschaft und der Austritt
sind bis zum 30. September zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich
zu erklären.

Übersteigen außerordentliche Beiträge im Geschäftsjahr das Drei-
fache des jährlichen Grundbeitrages laut Beitragsordnung, so kann
der Austritt innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Monat seit
Bekanntmachung des Beschlusses zum Jahresende erklärt werden.
In diesem Falle entfällt die Pflicht zur Entrichtung dieser außeror-
dentlichen Beiträge.

8. Bisherige volljährige Familienmitglieder werden bei Inkrafttreten
dieser Satzung ordentliche Mitglieder; bisherige minderjährige Fami-
lienmitglieder werden Jugendmitglieder. Alle bisherigen Familien-
mitglieder haben innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntmachung
des Inkrafttretens dieser Satzung ein außerordentliches fristloses
Kündigungsrecht.

§ 5 Aufnahmeverfahren

1. Schriftliche Bewerbungen auf Mitgliedschaft und Anträge auf Um-
wandlung einer Mitgliedschaft legt der Vorstand mit seiner Stellung-
nahme unverzüglich dem Aufnahmeausschuß vor.

2. Vom Aufnahmeausschuß positiv bewertete Bewerbungen sind mit
dem förmlichen Aufnahmeantrag und mit einem Lichtbild des Be-
werbers auf die Dauer von drei Monaten bekannt zu machen.

3. Ordentliche Mitglieder können während dieser Zeit gegen die Be-
werbung schriftlich Einspruch mit Begründung beim Aufnahmeaus-
schuß einlegen.

4. Der Aufnahmeausschuß entscheidet frühestens drei Monate nach
Bekanntmachung der Bewerbung über den Antrag auf Mitglied-
schaft.

5. Der Aufnahmeausschuß entscheidet über die Anträge auf Umwand-
lung einer Mitgliedschaft sowie über die endgültige Aufnahme oder
die Aufhebung der Mitgliedschaft vorläufig aufgenommener Mit-
glieder.

6. Beschlüsse des Aufnahmeausschusses sind auf die Dauer von drei
Monaten nach Beschlußfassung bekannt zu machen.
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§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Mitglieder haben das Recht, die Einrichtungen des ZSV nach den
Bestimmungen der Haus-, Grundstücks- und Hafenordnung zu nut-
zen.

2. Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des ZSV nach besten Kräften
zu fördern, das Vereinseigentum sorgsam zu behandeln, Beiträge
rechtzeitig zu entrichten und festgesetzte Arbeitsleistungen im Rah-
men ihrer Fähigkeiten zu erbringen.

3. Ordentliche Mitglieder - mit Ausnahme der vorläufig aufgenomme-
nen ordentlichen Mitglieder - haben das Recht, Anträge zur Tages-
ordnung zur ordentlichen Mitgliederversammlung zu stellen, sie
haben in der Mitgliederversammlung Stimmrecht und sind wählbar.

4. Mitglieder des ZSV haben nur Anspruch auf Erstattung notwendiger
Auslagen.

§ 7 Beiträge

Der ZSV erhebt Beiträge nach der Beitragsordnung.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist einmal jährlich möglichst
im ersten Viertel des Kalenderjahres durch den Vorstand einzuberu-
fen. Sie ist unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens
sechs Wochen vor dem beabsichtigten Termin bekannt zu machen.
Anträge zur Tagesordnung sind spätestens drei Wochen vor dem
beabsichtigten Termin dem Vorstand schriftlich einzureichen.

2. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen. Hierzu ist er verpflichtet, wenn der zehnte
Teil der stimmberechtigten Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks
und der Gründe schriftlich verlangt.

3. Die Mitglieder sind unter Bekanntgabe der Tagesordnung unter
Wahrung einer Frist von mindestens zwei Wochen schriftlich einzu-
laden. Bei Satzungsänderungen sind die Änderungsvorschläge zu-
sammen mit der Tagesordnung mitzuteilen.
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4. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:
– Wahl und Abwahl des Vorstands mit Ausnahme des Jugend-

warts

– Bestätigung von Wahl und Abwahl des Jugendwarts durch die
Jugendgruppe

– Wahl des Aufnahmeausschusses

Wahl der Kassenprüfer–

– Wahl der Obleute

– Wahl besonderer Ausschüsse

Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands mit Kassen-
bericht sowie des Prüfungsberichts der Kassenprüfer
Genehmigung des Rechnungsabschlusses

–

–

– Entlastung des Vorstands

– Genehmigung des Haushaltsplans

– Ernennung von Ehrenmitgliedern

– Beschlußfassung über Beitrags-, Haus-, Grundstücks- und
Hafenordnung

– Beschlußfassung über Satzungsänderungen

Beschlußfassung über Anträge der Mitglieder und des
Vorstands

–

– Festsetzung von Beiträgen sowie Arbeitsleistungen und deren
Abgeltung

– Beschlußfassung über die Auflösung des ZSV und Bestimmung
von zwei ordentlichen Mitgliedern zu Liquidatoren

5. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens
ein Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

Bei Beschlußunfähigkeit hat der Vorstand binnen drei Wochen mit
einerFristvoneinerWocheeineweitereVersammlungmitderselben
Tagesordnung einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlußfähig ist. In der Einladung ist
hierauf hinzuweisen.

6. Bei Wahlen und Beschlüssen entscheidet die Mitgliederversamm-
lung mit Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

Bei Ernennung von Ehrenmitgliedern, Satzungsänderungen, Be-
schlüssen über die Erhebung außerordentlicher Beiträge von mehr
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als dem Doppelten des Grundbeitrags laut Beitragsordnung und bei
Ausschluß von Mitgliedern ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder, zur Auflösung des ZSV eine Mehrheit von
zwei Dritteln aller stimmberechtigten Mitglieder erforderlich.

7. Es wird offen abgestimmt, es sei denn, ein anwesendes stimmbe-
rechtigtes Mitglied verlangt eine geheime Abstimmung.

Tritt bei Wahlen Stimmengleichheit auf, so ist ein zweiter Wahlgang
erforderlich. Ergibt dieser abermals Stimmengleichheit, entscheidet
das Los.

8. Ergebnisse der Wahlen und Beschlüsse der Mitgliederversammlung
sind bekannt zu machen.

§ 9 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus

a) dem 1. Vorsitzenden,

b) dem 2. Vorsitzenden,

c) dem Kassenwart,

d) dem Schriftführer,

e) dem Sportwart,

f) dem Hafenwart,

g) dem Jugendwart.

2. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und bleibt
solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Bei Ausschei-
den eines Vorstandsmitgliedes vor Ablauf der Amtsdauer haben die
übrigen Vorstandsmitglieder das Recht, bis zur nächsten Mitglieder-
versammlung ein Ersatzmitglied zu bestellen. Vorstandsmitglieder
dürfen weder Kassenprüfer noch Mitglieder des Aufnahmeaus-
schusses sein.

3. Der Vorstand führt die Geschäfte des ZSV. Ihm obliegt die Verwal-
tungdesVereinsvermögens.ErhateinenJahresbericht,einenRech-
nungsabschluß und einen Haushaltsplan vorzulegen.

Für Verträge mit einem Geschäftswert über 10.000 EUR, für
Dienstleistungsverträge mit einem jährlichen Aufwand von über
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10.000 EUR und für Grundstücksverträge ist die Zustimmung der
Mitgliederversammlung erforderlich.

4. Vorstand im Sinne von § 26 BGB sind der 1.Vorsitzende, der
2.Vorsitzende und der Kassenwart. Die in Absatz 1 Buchstaben d)
bisg)imübrigenaufgeführtenVorstandsmitgliedersindnurzur
außergerichtlichen Vertretung des Vereins im Rahmen des ihnen
zugewiesenen Geschäftskreises berechtigt.

5. Der Vorstand faßt seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen. Be-
schlüsse können auch außerhalb von Vorstandssitzungen gefaßt
werden, wenn alle Vorstandsmitglieder beteiligt sind. In Vorstands-
sitzungen ist der Vorstand beschlußfähig, wenn mindestens vier
Vorstandsmitglieder – darunter der 1. oder 2. Vorsitzende – anwe-
send sind. Bei Beschlußunfähigkeit kann eine zweite Sitzung mit
derselben Tagesordnung einberufen werden, die ohne Rücksicht auf
die Zahl der erschienenen Vorstandsmitglieder beschlußfähig ist.
Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen. Die Ladungsfrist beträgt
in diesem Falle eine Woche.
Beschlüsse des Vorstands werden mit Mehrheit der anwesenden
Stimmberechtigten gefaßt. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende.

6. Dem 1.Vorsitzenden obliegt die Führung des ZSV; er beruft die
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen ein, leitet diese
und ist berechtigt, an Sitzungen der Ausschüsse teilzunehmen, je-
doch nicht an denjenigen des Aufnahmeausschusses.
Der 2.Vorsitzende unterstützt den 1. Vorsitzenden bei seiner Tätig-
keit und nimmt dessen Aufgaben bei Verhinderung wahr.
Der Kassenwart ist verantwortlich für die Kassengeschäfte, für die
Aufstellung des Rechnungsabschlusses, für den Kassenbericht so-
wie für die Vorlage des Haushaltsplans.
Der Schriftführer führt den Schriftwechsel des ZSV und das Proto-
koll in den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen.

Der Sportwart leitet den Segelsport und die Segelausbildung der
Mitglieder mit Ausnahme der Jugendgruppe und veranlaßt insbe-
sondere die Ausschreibung und Ausrichtung von Regatten. Er ver-
fügt über die vereinseigenen Boote, sofern es sich nicht um Jugend-
boote handelt.
Der Hafenwart ist für den Bau, die Erhaltung und den Betrieb der
Hafenanlagen zuständig. Er stellt den Hafenbelegungsplan und das
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Bootsregister auf. Er hat ferner aufgrund der schriftlichen Bewer-
bungen um Bootsliegeplätze die aktuelle Bewerberliste bekannt zu
machen.

Der Jugendwart leitet die Jugendgruppe und ist verantwortlich für
deren seglerische Ausbildung und Förderung. Ihm unterstehen die
vereinseigenen Jugendboote.

InKonfliktfällenunterstütztderGesamtvorstanddieeinzelnenVor-
standsmitglieder.

§ 10 Aufnahmeausschuß

1. Der Aufnahmeausschuß besteht aus sechs Mitgliedern, die für zwei
Jahre gewählt werden und nicht dem Vorstand angehören. Sie wäh-
len einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

2. Der Vorsitzende beruft den Aufnahmeausschuß ein und leitet dessen
Sitzungen.

3. Der Aufnahmeausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens vier
Mitglieder einschließlich des Vorsitzenden oder seines Stellvertreters
anwesend sind.

4. Der Aufnahmeausschuß faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit der anwesenden Mitglieder; bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.

§ 11 Obleute

1. Für die Dauer von zwei Jahren können für bestimmte Aufgaben
Obleute gewählt werden.

2. Obleute sind zu Vorstandssitzungen einzuladen, wenn über ihre An-
gelegenheiten beraten oder beschlossen wird; sie sind dabei stimm-
berechtigt. Sie haben das Recht, die Beratung und Beschlußfassung
von Angelegenheiten, die ihnen obliegen, im Vorstand zu verlangen.
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§ 12 Kassenprüfer

Für die Dauer von zwei Jahren werden zwei Kassenprüfer gewählt,
deren Aufgabe es ist, die Buchführung und Rechnungslegung des ZSV
zu prüfen und der Mitgliederversammlung hierüber zu berichten. Sie
dürfen nicht an der Führung der Kassengeschäfte beteiligt sein.

§ 13 Besondere Ausschüsse

Für bestimmte Zwecke können besondere Ausschüsse berufen werden.
Diese haben der Mitgliederversammlung über das Ergebnis ihrer
Tätigkeit zu berichten. Sie enden mit der Erledigung ihrer Aufgabe.

§ 14 Jugendgruppe

1. Die Jugendmitglieder bilden die Jugendgruppe.

2. Die Jugendmitglieder wählen aus dem Kreis der ordentlichen Mit-
glieder den Jugendwart, der die Jugendgruppe leitet und ihre Inter-
essen im Vorstand und in der Mitgliederversammlung zu vertreten
hat. Die Jugendgruppe kann den Jugendwart abwählen.

3. Der Jugendwart beruft die Jugendversammlung ein und leitet diese.

4. Die Jugendmitglieder wählen aus ihrer Gruppe einen Jugend-
sprecher.

§ 15 Ordnungsmaßnahmen

1. Auf Antrag des Vorstands werden gegen ein Mitglied Ordnungs-
maßnahmen verhängt, wenn es die Interessen des ZSV verletzt hat.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn

– Klage wegen unsportlichen, unkameradschaftlichen oder
vereinsschädigenden Verhaltens zu führen ist,

– VerstößegegendieHaus-,Grundstücks-oderHafenordnung
festzustellen sind,

– ein Mitglied trotz Mahnung mehr als drei Monate mit fälligen
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Beiträgen oder fälliger Abgeltung nicht geleisteter Arbeit in Verzug
ist.

2. Ordnungsmaßnahmen sind

– die Mißbilligung,

– der Ausschluß aus dem Verein.

3. Beide Maßnahmen werden vom Ordnungsausschuß unter Leitung
des 1. Vorsitzenden ausgesprochen. Der Ordnungsausschuß besteht
ausdenMitgliederndesVorstandesunddenMitgliederndesAuf-
nahmeausschusses. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens je zwei
Drittel der Mitglieder des Vorstandes und des Aufnahmeausschusses
anwesend sind. Beschlüsse über Ordnungsmaßnahmen bedürfen
der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

4. Der Betroffene ist unter Angabe der gegen ihn erhobenen Vorwürfe
mit einer Frist von einer Woche vor den Ordnungsausschuß zu laden.
Ihm ist Gelegenheit zu geben, sich angemessen zu verteidigen.

5. Gegen den Beschluß des Ordnungsausschusses ist die Beschwerde
an die Mitgliederversammlung zulässig. Die Beschwerde ist inner-
halb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Beschlus-
ses an das betroffene Mitglied beim Vorstand einzulegen. Sie hat
aufschiebende Wirkung. Dem betroffenen Mitglied ist Gelegenheit
zu geben, sich vor der Mitgliederversammlung, die über die Ange-
legenheit entscheidet, zu rechtfertigen.

§ 16 Niederschriften, Bekanntmachungen

1. Über die Beschlüsse des Vorstands, des Aufnahmeausschusses, des
Ordnungsausschusses und der Mitgliederversammlung sowie über
die Feststellungen der Kassenprüfer sind Niederschriften zu fertigen.

2. Bekanntmachungen erfolgen an der Aushangtafel im Vereinshaus.

§ 17 Auflösung des Vereins, Vermögensbindung

1. Nach Beschluß der Mitgliederversammlung auf Auflösung des Ver-
eins wickeln die Liquidatoren die Geschäfte des ZSV ab. Sein Ver-
mögen fällt an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
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eine andere steuerbegünstigte Körperschaft zwecks Verwendung
für den Segelsport.

2. Bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke gilt Absatz 1 Satz 2 entspre-
chend.

§ 18 Schlußbestimmungen

1. Satzungsänderungen, die von Gerichten oder Behörden aus formalen
Gründen verlangt werden, gelten als genehmigt und können vom
Vorstand ohne Beteiligung der Mitgliederversammlung vorgenom-
men werden. Diese Satzungsänderungen müssen allen Mitgliedern
unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden.

2. Die Satzung tritt am Tage der Eintragung in das Vereinsregister in
Kraft (18.7.2000).
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BEITRAGSORDNUNG

1. Mitgliedsbeiträge

1.1 Der Jahresbeitrag für ordentliche und vorläufig aufgenommene
ordentliche Mitglieder ist der Grundbeitrag. Er bemißt sich im
ersten Jahr anteilig.

1.2 Ordentliche Mitglieder, deren Ehe- oder Lebenspartner ordentli-
ches Mitglied ist und den vollen Grundbeitrag zahlt, entrichten
30% des Grundbeitrags.

BisherigeFamilienmitgliederentrichtenaufAntrag10%des
Grundbeitrags.

1.3 Ordentliche Mitglieder, die sich in der Ausbildung befinden und
über ein geringfügiges Einkommen verfügen, entrichten auf An-
trag längstens bis zum vollendeten 27. Lebensjahr 50% des
Grundbeitrags.

1.4 Jugendmitglieder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr entrichten
10%, die übrigen Jugendmitglieder 30% des Grundbeitrags.

1.5 Fördernde Mitglieder entrichten Beiträge nach eigenem Ermessen,
jedoch mindestens 30% des Grundbeitrags.

1.6 Gastmitglieder entrichten 15% des Grundbeitrags.

Ehrenmitglieder sind vom Jahresbeitrag befreit.1.7

1.8 Beiträge zum Berliner Segler-Verband e.V. und zum Deutschen
Segler-Verband e.V. werden gesondert erhoben.

1.9 Bisherige auswärtige Mitglieder, die ihren ständigen Aufenthaltsort
außerhalb Berlins haben, entrichten wie bisher 15% des
Grundbeitrags.

1.10 Für nicht erbrachte Arbeitsleistungen wird ein Beitrag erhoben.

2. Aufnahmebeitrag

2.1 Bei vorläufiger Aufnahme zum ordentlichen Mitglied ist ein
Aufnahmebeitrag zu entrichten.
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2.2 Mitglieder nach Ziffer 1.2 entrichten bei vorläufiger Aufnahme
30% des Aufnahmebeitrags.

2.3 BeiUmwandlungeinerJugendmitgliedschaftineineordentliche
Mitgliedschaft entfällt der Aufnahmebeitrag.

2.4 Mitglieder nach Ziffer 1.3 entrichten den Aufnahmebeitrag nach
Fortfall der Voraussetzungen für den ermäßigten Beitrag.

2.5 Der Aufnahmebeitrag wird zu 50% erstattet, wenn eine ordentli-
che Mitgliedschaft endgültig nicht zustande kommt.

3. Beiträge für Vereinsanlagen

3.1 Bootsstandsbeiträge bemessen sich nach Größe des zugewiesenen
Bootsliegeplatzes.

3.2 Bei erstmaliger Zuweisung eines Bootsliegeplatzes im Wasser
ist ein einmaliger Beitrag für Hafenanlagen zu entrichten.

3.3 Gastmitglieder und Gastlieger zahlen für einen Wasserliegeplatz
das Dreifache und für einen Landliegeplatz das Doppelte des
Bootsstandsbeitrages.

3.4 Der Bootsstandsbeitrag wird anteilig erstattet, wenn der ZSV die
Zuweisung des Bootsliegeplatzes widerruft.

3.5 Beitragsfrei sind vom Deutschen Segler-Verband anerkannte Ju-
gendboote, die von Jugendlichen genutzt werden.

4. Fälligkeit der Beiträge

Die Beiträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungslegung fällig.
Mahngebühren nach Beschluß des Vorstandes können erhoben werden.

5. Ausnahmen

Der Vorstand kann in begründeten Fällen Ausnahmen von der Beitrags-
ordnung und den festgesetzten Beiträgen zulassen.
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– Anhang zur Beitragsordnung –

ANHANG ZUR BEITRAGSORDNUNG

1. Die Mitgliederversammlung des ZSV hat folgende Beiträge be-
schlossen:

a)
b)

c)
d

d)

e)

2. Ga
da
in

3. De
be
Ki

4. De
be
Der Grundbeitrag beträgt jährlich 275,00 EUR.

Der Aufnahmebeitrag beträgt 300,00 EUR.

Für Bootsliegeplätze zu Wasser werden je m
es Bootsstandes jährlich 17,00 EUR erhoben.

2 Wasserfläche

Für Bootsliegeplätze zu Land werden pauschal jährlich erho-
ben:
– für Boote ab 4,5 m Länge 195,00 EUR

für andere Boote 170,00 EUR
für Surfbretter 5 0,00 EUR

–
–

Der einmalige Beitrag für Hafenanlagen beträgt 920,00 EUR.

stmitglieder und Gastlieger zahlen für einen Wasserliegeplatz
s Dreifache, für einen Landliegeplatz das Doppelte der Beträge
Nr. 1 Buchst. c und d.

r Jahresbeitrag zum Deutschen Segler-Verband e.V.
trägt z. Z. 10,23 EUR für Erwachsene sowie 4,09 EUR für
nder und Jugendliche.

r Jahresbeitrag zum Berliner Segler-Verband e.V.
trägt z. Z. einheitlich 9,90 EUR.
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Hafenordnung ––

HAFENORDNUNG

1. Steganlage

Boote dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Hafenwarts in den
ZSV-Hafen gebracht werden.

Dabei dürfen die Stände ausschließlich solchen Yachten (Booten) zu-
geteilt werden, die dem unter § 2 Abs. 1 der Satzung des ZSV aufge-
führten Zweck dienen. Sollten sie diesem Zweck über längere Zeit
nicht entsprechen, so ist über die weitere Verfügbarkeit des Standes im
Vorstand des ZSV zu entscheiden.

Bootseigner haben die ihnen vom Hafenwart zugewiesenen Bootsstän-
de zu benutzen. Die Überlassung von Bootsständen an Dritte ist nur
nach Absprache mit dem Hafenwart zulässig, wobei die Dauer auf
höchstens sechs Monate begrenzt ist.

Die Steganlagen sind schonend zu behandeln und vor Beschädigungen
zu schützen. Festmacher sind mit Federn aus Metall oder anderen Ma-
terialien zu versehen.

Boote sind so sicher zu vertäuen, daß Beschädigungen der Steganlage
oder anderer Boote vermieden werden.

Über die Begrenzung der Stegplätze dürfen Teile der Boote oder ihrer
Ausrüstung nicht hinausragen.

Haken, Nägel, Klampen, Abfenderungen und andere Beschläge dürfen
an der Steganlage nur nach Absprache mit dem Hafenwart angebracht
werden.

Am Kopfsteg darf seewärts nur vorübergehend festgemacht werden.

2. Kran

Die Bedienung des Krans (Schwenklift) ist nur den vom Vorstand be-
auftragten Personen gestattet. Für die ordnungsgemäße und sichere
Befestigung des Krangeschirrs am Boot ist der Bootseigner verant-
wortlich. Beim Kranen haben die Bootseigner nach Weisung des Kran-
führers mitzuhelfen. Dabei darf sich niemand an Bord befinden oder

21



Hafenordnung ––

sich unter der schwebenden Last aufhalten. Dies gilt auch für die Be-
nutzung eines vom ZSV gemieteten Mobilkrans.

3. Vereinsgrundstück

Boote und Surfbretter dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des
Hafenwarts auf das Vereinsgelände gebracht werden.

Auf dem Vereinsgelände sind die Boote und Surfbretter nach Weisung
des Hafenwarts zu lagern. Dies gilt auch für Winterlagerböcke, Planen,
Gestänge u.ä.. Nach dem Abslippen hat jeder Bootseigner dafür zu
sorgen, daß diese Gegenstände unverzüglich zum angewiesenen Lager-
platz verbracht werden und der Winterlagerplatz aufgeräumt und gerei-
nigt wird.

Landliegeplätze von Booten sind rechtzeitig vor dem Aufslippen zu
räumen.

Bootstrailer dürfen nur für kurze Zeit und nicht auf Dauer auf dem Ver-
einsgelände abgestellt werden. Sie dürfen während des Winterlagers
anstelle von Winterlagerböcken Verwendung finden. Im übrigen müssen
alle Trailer mit Ausnahme der vereinseigenen Trailer auf den vom
Vorstand ausgewiesenen Standort verbracht werden. Der ZSV bleibt
bemüht, wie bisher einen Stellplatz außerhalb des Vereinsgeländes
auszuweisen.

Im Zusammenhang mit der Teilnahme an Segelregatten darf ein Trailer
für einige Tage auf dem Vereinsgelände abgestellt werden.

Entfernt ein Mitglied seinen Trailer, der nach Maßgabe der obenstehen-
den Bestimmungen unerlaubt auf dem Gelände steht, trotz einmaliger
Mahnung durch den Vorstand nicht unverzüglich, läßt dieser den Trailer
auf Kosten des säumigen Mitglieds umsetzen und benachrichtigt den
Eigner.

4. Slippen

Der Hafenwart teilt den Bootseignern rechtzeitig die Termine für das
Auf- und Abslippen der Boote mit dem Mobilkran mit.

Nach dem Termin für das Abslippen dürfen Boote der Vereinsmitglie-
der und Gastlieger mit einem Stegliegeplatz auf dem Vereinsgrund-
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stück längstens bis zum 30. April eines jeden Jahres, danach nur für
kurze Zeit zwecks Reparatur oder Reinigung oder aus anderen Gründen
mit Zustimmung des Hafenwarts gelagert werden.

5. Haftung

Der ZSV übernimmt keine Haftung für Schäden an Booten der Ver-
einsmitglieder und Gastlieger. Ebenso haftet der Verein nicht für Un-
fälle und Schäden, die Personen oder Sachen im Hafenbereich erleiden.
Unbeschadet hiervon bleibt die gesetzliche Haftpflicht des Vereins.

DerVereinkrantBootevonNichtmitgliedernnurunterjeglichemHaf-
tungsausschluß.

Bootseigner müssen eine ausreichende Bootshaftpflichtversicherung
haben.

Für Schäden an Hafenanlagen durch unsachgemäße Benutzung wird
der ZSV Schadenersatzansprüche erheben.

6. Kündigungen

Kündigungen von Liegeplätzen der Mitglieder sind schriftlich mit einer
Frist von drei Monaten zum 31. März oder 31. Oktober eines jeden
Jahres möglich.

7. Ausnahmen

DerHafenwartkanninAusnahmefällenauchabweichendvonder
Hafenordnung entscheiden.

8. Ordnungsmaßnahmen

Bei Verstößen gegen diese Hafenordnung können Ordnungsmaßnah-
men nach § 15 der Satzung des Vereins erfolgen.
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9. Inkrafttreten

Diese Hafenordnung ist von der Mitgliederversammlung am 4.4.1997
beschlossen worden und tritt damit in Kraft; sie ersetzt die frühere Ha-
fenordnung vom 10. 12.1985.
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Haus- und Grundstücksordnung ––

HAUS UND GRUNDSTÜCKSORDNUNG

1. Alle Mitglieder und deren Gäste sind verpflichtet, auf Ordnung und
Sauberkeit zu achten. Abfälle (brennbare und nicht brennbare) sind
in die jeweils hierfür vorgesehenen Behältnisse oder Lagerstellen
zu bringen.

2. Das Eingangstor ist stets verschlossen zu halten. Wer als letzter das
Grundstück verläßt, hat den Verschluß aller Gebäude und Behält-
nisse zu prüfen.

3. Fahrzeuge werden auf eigene Gefahr geparkt. Der Verein haftet ins-
besondere nicht für Schäden durch herabfallende Äste, Feuer und
Diebstahl.

Dieser Haftungsausschluß gilt ebenfalls für private Boote und Surf-
bretter einschließlich Zubehör im Sommer- wie Winterlager sowie
für sonstiges privates Eigentum.

Das Gelände unterhalb der Clubhausgrenze darf nur zum Be- und
Entladen befahren werden.

Das Waschen und Reparieren von Kraftfahrzeugen auf dem Vereins-
gelände ist untersagt.

4. Kinder und Jugendliche, die nicht schwimmen können, dürfen die
gesamte Hafenanlage nur in Begleitung einer geeigneten Aufsichts-
person und nur mit angelegter Schwimmweste betreten, unbeschadet
der Verantwortlichkeit der gesetzlichen Vertreter.

5. Hunde sind auf dem Vereinsgelände unerwünscht. Zu kurzfristigem
Aufenthalt sind sie anzuleinen.

6. Bei Verstößen gegen diese Haus- und Grundstücksordnung können
Ordnungsmaßnahmen nach § 15 der Satzung des Vereins erfolgen.

7. Diese Haus- und Grundstücksordnung ist von der Mitgliederver-
sammlung am 10.12.1985 beschlossen worden und tritt damit in
Kraft; sie ersetzt die frühere Grundstücksordnung vom 25.11.1973.
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KRANORDNUNG

Der Zeuthener Segler-Verein (ZSV)

überläßt einzelnen Vereinsmitgliedern (Nutzern), die Kranbedürfnis
darlegen, Zugang zu einem Kranschlüssel. Für die Nutzung des
Stationärkrans gilt nachstehende

Kranordnung.

1. Der Nutzer ist berechtigt, sein eigenes Boot und Boote von anderen
Vereinsmitgliedern zu kranen. Boote von Nichtvereinsmitgliedern
dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Hafenwartes oder
des Vorstandes gekrant werden. Bewerber um die Mitgliedschaft
stehen Vereinsmitgliedern gleich.

2. Der Kran darf nur vom Nutzer selbst bedient werden. Die Weiter-
gabe des Kranschlüssels ist untersagt.

3. Der Nutzer ist verpflichtet, beim Kranen die größtmögliche Sorgfalt
walten zu lassen. Er hat darauf zu achten, daß weder Personen noch
Sachen und ebensowenig die Hafenanlagen und der Kran selbst ge-
fährdet oder geschädigt werden.

Es ist ausdrücklich untersagt, daß sich während des Kranens Perso-
nen an Bord des zu kranenden Bootes befinden.

4. Das Kranen geschieht auf eigene Gefahr des Nutzers. Dieser hat für
sämtliche Schäden einzustehen, die durch das Kranen ggf. entstehen
(sowohl am eigenen Eigentum wie auch bei fremden Personen oder
an fremdem Eigentum oder an den Hafenanlagen). Die Haftung des
ZSV für Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen.

5. Der Nutzer ist verpflichtet, nach dem Kranen den Kranausleger mit
der Traverse wieder in die Ausgangslage zu bringen, benutzte Kran-
gurte gesäubert und ordentlich in der Wassergarage zu lagern und
den Kranschlüssel wieder an dem vorgegebenen Ort zu verschließen.

6. Der ZSV ist berechtigt, vom Nutzer den überlassenen Schlüssel
zum Verwahrschrank für den Kranschlüssel jederzeit zurückzufor-
dern.
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7. Der Nutzer erkennt durch seine Unterschrift die vorstehende Kran-
ordnung als für ihn verbindlich an; er bestätigt damit auch, einen
Schlüssel für den Verwahrschrank sowie eine Fassung dieser Kran-
ordnung empfangen zu haben.

8. Diese Kranordnung ist vom Vorstand auf seiner Sitzung am 9.Mai
2000 erlassen worden und tritt damit in Kraft; sie gilt in Verbindung
mit dem Beschluß der Mitgliederversammlung vom 24. März 2000.
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